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Pastoral für wiederverheiratete GöschiedeneE  Rudolf fro/escbi  /  } Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene)  _ Ist ein neuer Anfang nach dem Beispiel der orthodoxen Kirchen möglich?  Drei Fallbeispiele aus meiner früheren Tätigkeit als Pfarrer in der Erzdiözese Wien  sollen deutlich machen, wie drängend die Frage der Pastoral für wiederverheiratete  Geschiedene im Alltag einer Pfarrei oft sein kann:  1. Ein freudiges Paar kam zum sogenannten Brautgespräch zu mir, um die not-  wendigen amtlichen Schritte einzuleiten, die dann zu einer feierlichen Hochzeit  in der Kirche führen sollten. Die lockere und entspannte Atmosphäre änderte sich  schlagartig, als mir nach einigen gezielt gestellten Fragen sofort bewußt wurde,  daß dieses Paar nach dem geltenden römisch-katholischen Kirchenrecht keine  kirchliche Ehe schließen konnte, weil auf Seiten des Mannes eine standesamtliche  Vorehe mit einer evangelischen Frau vorlag und er selbst zum Zeitpunkt dieses  Eheabschlusses aus der Kirche ausgetreten war. Eine solche Ehe wird — da beide  Partner beim Eheabschluß nicht formpflichtig waren — von der römisch-katholi-  schen Kirche als sogenannte Natur-Ehe rechtlich voll anerkannt, obwohl sie nie  kirchlich geschlossen wurde. Einige Wochen später kam ein anderes Paar, bei dem  einer der Partner schon zwei zivile Vorehen (und die entsprechenden Scheidun-  gen) hinter sich hatte, aber die Mitgliedschaft zur katholischen Kirche nie aufge-  kündigt worden war. In diesem Fall ging nach Einholung der entsprechenden  Dispensen alles „glatt“ über die Bühne. Dem ersten Paar einsichtig zu machen,  warum es beim zweiten „geht“, bei ihnen aber nicht, war kein einfaches Unter-  fangen.  2. Bei einem intensiven Taufgespräch in der Wohnung der jungen Eltern war  auch eine engagiert am Gespräch teilnehmende Nachbarin anwesend, die als Patın  für den Täufling vorgesehen war. Für sie, der leider der Segen eines eigenen Kindes  versagt geblieben war, bedeutete diese Patenschaft einfach mehr: Sie wollte für die-  ses Kind - ganz im Sinn der Kirche — neben den Eltern eine bedeutsame Bezugs-  person werden und war deshalb gern bereit, in umfassender Hinsicht Verantwor-  tung für diesen neuen Erdenbürger zu übernehmen. Bei der Durchsicht der  Dokumente stellte sich heraus, daß diese Frau nach katholischem Recht vom Pa-  tenamt ausgeschlossen war, weil sie nicht kirchlich verheiratet war. (Dies war nicht  möglich, da ihr Mann schon vorher eine kirchliche Ehe mit einer anderen Partnerin  eingegangen war.) Verständlicherweise war es dieser Frau nicht leicht zu erklären,  daß es zwar möglich ist, ohne Paten zu taufen, sie aber „in ihrem hartnäckig ver-  551Ist eın Anfang ach dem Beispiel der orthodoxen Kirchen möglich?

Dreı Fallbeispiele AaUS meıner rüheren Tätigkeit als Ptarrer 1n der Erzdiözese Wıen
sollen deutlich machen, Ww1e€e drängend die rage der Pastoral für wıiederverheiratete
Geschiedene 1m Alltag eıner Pftarreı oft se1ın annn

FEın treudıges DAl kam Zr SOgENANNLEN Brautgespräch mır, die NOL-

wendiıigen amtliıchen Schritte einzuleıten, die annn eıner tejerlichen Hochzeıt
1ın der Kırche führen sollten. Die ockere un: CENTISPANNLTE Atmosphäre anderte sıch
schlagartıg, als IMI ach einıgen gezielt gestellten Fragen sofort bewußft wurde,
da dieses AaAl ach dem geltenden römisch-katholischen Kirchenrecht keine
kırchliche Ehe schliefßen konnte, weıl auf Seıiten des Mannes eıne standesamtliche
Vorehe mı1ıt eıner evangelischen Al vorlag un selbst 7A08 Zeitpunkt dieses
Fheabschlusses aUuUs der Kirche ausgetretien W ATl. ine solche FEhe wiırd da beide
Partner eım FEheabschlufß nıcht tormpflichtig VO der römisch-katholi-
schen Kırche als SOZENANNLE Natur-Ehe rechtlich voll anerkannt, obwohl S1Ee n1ıe
kırchlich geschlossen wurde. Eınıge Wochen spater kam eın anderes aa be1 dem
eıner der Partner schon 7wel zıvile Vorehen und die entsprechenden Scheidun-
gen) hınter sıch hatte, aber die Mitgliedschaft ZUr katholischen Kırche n1ıe aufge-
kündıgt worden W dAl. In diesem Fall oing ach Einholung der entsprechenden
Dispensen alles „ lact ber die Bühne Dem ersten Calg einsichtig machen,

CS eım zweıten ‚gcht?, bel ıhnen aber nıcht, WT eın eintaches Unter-
tangen.

Be1 einem intensıven Taufgespräch 1n der Wohnung der Jungen Eltern W alr

auch eiıne engagıert Gespräch teilnehmende Nachbarın anwesend, die als Patın
für den Täutfling vorgesehen W ATl. Fur S1€, der leider der degen eınes eigenen Kıindes
versagt geblieben WAal, bedeutete diese Patenschaft eintach mehr S1e wollte für die-
SCS ınd Sanz 1m Sınn der Kırche neben den Eltern eıne bedeutsame Bezugs-
PCISONM werden un: W ar deshalb gECIN bereıt, 1ın umtassender Hınsıcht Verantwor-
tLung für diesen Erdenbürger übernehmen. Be!l der Durchsicht der
Dokumente stellte sıch heraus, da{fß diese TAau ach katholischem Recht VO Pa-
LteNamıt ausgeschlossen W AäIl, weıl S1e nıcht kırchlich verheiratet W ATl. (Dıies W ar nıcht
möglıch, da ıhr Mannn schon vorher eıne kırchliche Ehe mı1t eıner anderen Partnerın
eingegangen War.) Verständlicherweise Wr CS dieser Y nıcht leicht erklären,
da CS ZWAar möglıch ISst, ohne Paten taufen, S1€e aber „n ıhrem hartnäckı1g VeCI-
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harrenden sundhaften Zustand“! sıch ın eıner „ırregulären ehelichen Sıtuation be-
findet“? und daher VO diesem Amt VO  — der Kıirche ausgeschlossen se1

Nach der gelungenen Erstbeichte erlebte ich, W1e€e das ylückliche ınd seıiner
Multter entgegenlief und freudig VO seıner posıtıven Erfahrung erzählte. /Zum Ab-
schlufß Al der Junge Mama, ıch werde dll' alles erklären, ann kannst
du Ja auch wieder einmal ZUr Beichte gehen und be] meıner Erstkommunionteiıer
dıe Kommuniıion empfangen. Die Multter blickte mich traurıg un:! vielsagend

ıch wulßste, daf S1e aufgrund ihrer Zweıtehe zeitlebens V den Sakramenten AUS-

veschlossen W dal.

Wahrscheinlich werden etliche Priester sotfort einwenden, da{fß INa  z 1n solchen
der ähnlich gelagerten Sıtuationen als Seelsorger eintach ach seinem Gew1issen
handeln un!: 1m SOgENANNLTLEN „rorum ınternum“ ach yangbaren Lösungen suchen
MUSSEe, hne S1€e orofß publık machen, W as ıch selber auch ımmer versucht habe
Nur scheint MI1r dieser Weg für die Betroffenen nıcht offen und ehrlich se1ın und
löst W1€e ıch aus eıgener Erfahrung weılß be] manchen Gläubigen Verwirrung un!:
Unsicherheit auUs, weıl Priester eben verschıeden 1ın solchen Notsıtuationen han-
deln bereit sind, weıl auch S1Ce dadurch ın eınen Gewissenskonftlikt geraten können:

„Eıne Rekonziliation, die blo{ß 1M inneren sakramentalen Bereich gewährt wiırd, bietet 1n der Regel
keine LOSUnNg, spielt allzuleicht die Praxıs eines Beichtvaters die des anderen aus, chafft Verwir-
LUuNng be1 den Gläubigen und steht 1mM Wıderspruch der Pastoral der alten Kırche, 1ın der eıne geheime
Rekonzilıation unzulässıg W al.

Ehescheidungen „Normalfall“ 1n WHSETGIT.: Gesellschaft

Da c be] den Ehescheidungen insgesamt ın allen Ländern, besonders aber auch 1n
tradıtionel]l christlichen Ländern, einen stetigen Anstıeg x1bt, 1St gesellschaftlıche
Realıtät. Dies hat natürlich vielschichtige Gründe, die nıcht direkt eınen relig1ösen
Hıntergrund haben Freılich spielt 1er auch der ımmer mehr verdunstende Glaube
un:! die schwächere Bındung yVABDE Kırche miıt eıne Rolle Dıies 1St zweıtellos eıne be-
klagenswerte Entwicklung, die sehr oft MI1t 1e]1 Leid, Iränen un Schmerz (beson-
ers auch für dıe Kınder) verbunden 1sSt un: braucht jer nıcht ausführlich be-
schrieben werden.

Deshalb moöchte ıch dieser Stelle gleich Begınn ohne Einschränkung das Be-
kenntnıs zZuUur grundsätzlichen Hochschätzung des unautflöslichen Ehebundes, der Ja
eın Abbild der Liebe Christiı seıner Kırche darstellt (vgl Epheserbriet), deutlich
und klar aussprechen, damıt nıcht der Verdacht aufkommt, N werde durch die (teil-
we1se) UÜbernahme der orthodoxen Praxıs 1m Umgang MI1t denen, die 1n ıhrer Ehe
gescheıtert sınd, die Eınmalıigkeıit des Lebensbundes zwiıischen Mann un!: TAalı
tergraben der wenı1gstens aufgeweıicht. Vielmehr geht CS darum, 1m Blick ber die
Konfessionsgrenzen un: 1n der Wertschätzung der östlichen Schwesterkirchen, dıe
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tür ıhre Bewahrung der alten Iradıitionen VO /7weıten Vatikanıischen Konzıil 20
obt werden, jene Handlungsweıiısen 7 bedenken, die für Betroffene einen olaub-
würdıgen un: auch ebbaren Weg iın Frieden MmMiı1t (sott und der Kirche eröffnen
könnten. Immerhin hält das Okumenismusdekrets des Konzıils test

SS dartPastoral für wiederverheiratete Geschiedene  für ihre Bewahrung der alten Traditionen vom Zweiten Vatikanischen Konzil ge-  lobt werden, jene Handlungsweisen zu bedenken, die für Betroffene einen glaub-  würdigen und auch lebbaren Weg in Frieden mit Gott und der Kirche eröffnen  könnten. Immerhin hält das Ökumenismusdekrets des Konzils fest:  „Es darf ... nicht unerwähnt bleiben, daß die Kirchen des Orients von Anfang an einen Schatz besit-  zen, aus dem die Kirche des Abendlandes in den Dingen der Liturgie, in ihrer geistlichen Tradition und  in der rechtlichen Ordnung vielfach geschöpft hat“ (UR 14).  Sind pastorale Lösungen in Sicht?  In der aktuellen öffentlichen Wahrnehmung scheint mir das Thema der pastoralen  Sorge um diese spezielle Gruppe etwas in den Hintergrund geraten zu sein. Viel-  leicht liegt es daran, daß verschiedene Initiativen, auf die noch eingegangen wird, oft  gerade das Gegenteil bei den offiziellen kirchlichen Instanzen bewirkten und heute  viele der betroffenen „Insider“, die das Thema durch Jahre aus eigener Erfahrung  schmerzhaft berührt hat, für sich eine eigene, individuelle Lösung gefunden haben  (sofern sie sich nicht ganz von der Kirche abgewandt haben), die von Vertrauens-  priestern im schon oben angeführten „Forum internum“ auch dementsprechend  gestützt wird.  Ob der von einigen Kanonisten und jüngst auch vom Regensburger Bischof Ger-  hard Ludwig Müller geäußerte Verweis auf die noch viel zu wenig ausgeschöpften  Möglichkeiten einer Annullierung* durch ein kirchliches Ehegerichtsverfahren  wirklich eine gute und ehrliche Lösung des Problems darstellt, wage ich zu be-  zweifeln. Bei strenger Anwendung der in der entsprechenden Erklärung angeführ-  ten Kriterien („Bereitschaft ..., die Ehe zu verstehen und zu leben, wie die Glau-  bensgemeinschaft der Kirche sie definiert ... mangelnde Reife, fehlende äußerer und  innere Freiheit; fehlende Intention, das zu tun, was die Kirche in der Feier der Sa-  kramente vollzieht“) bin ich aus meiner seelsorglichen Praxis überzeugt, daß ein  Großteil der heute geschlossenen katholischen Ehen ungültig ist. Die Frage ist, ob  bei einer starken Ausweitung der Annullierungspraxis nıcht ebenfalls der hohe und  unantastbare Anspruch der Unauflöslichkeit der Ehe letztlich aufgegeben oder we-  nigstens praktisch ausgehöhlt wird.  Außerdem mahnt der Papst jedes Jahr zur feierlichen Eröffnung der Gerichts-  tätigkeit die Eherichter der Rota Romana, in ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit  keine falsche Barmherzigkeit walten zu lassen und sich genau an die kirchlichen  Vorschriften zu halten, damit dadurch nicht der hohe Wert der Unauflöslichkeit der  Ehe, die als „natürliches oder positives göttliches Recht“ einzustufen ist, gefährdet  werde. Selbst der Römische Pontifex, der in der Tat die „Sacra potestas“ hat, habe  keine Vollmacht darüber>.  Trotz einiger verantwortungsbewußter Vorstöße seitens engagierter Seelsorger  5538nıcht unerwähnt leiben, da{fi die Kırchen des rıents VO Anfang einen Schatz besit-
ZEI, aUus dem die Kirche des Abendlandes 1n den Dıngen der Lıiturgie, ın ıhrer geistlichen Tradıtion und
in der rechtlichen Ordnung vieltach geschöpft hat“ (UR 14)

Sınd pastorale Lösungen iın Sıcht?

In der aktuellen öffentlichen Wahrnehmung scheint mMI1r das Thema der pastoralen
dorge diese spezıielle Gruppe In den Hintergrund geraten se1n. 1e1-
leicht liegt CS daran, da{ß verschiedene Inıtiatıven, auf die och eingegangen wırd, oft
gerade das Gegenteıl be1 den offiziellen kırchlichen Instanzen bewirkten und heute
viele der betroffenen „Insıder“, die das Thema durch Jahre AaUS eigener Erfahrung
schmerzhaft berührt hat, für sıch eiıne e1ıgene, individuelle Lösung gefunden haben
(sofern S1e sıch nıcht ganz VO  - der Kırche abgewandt haben), die VO Vertrauens-
priestern 1mM schon oben angeführten „Forum ınternum.“ auch dementsprechend
gestutzt wırd

der VO  . einıgen Kanonisten un:! Jüngst auch VO Regensburger Bischof (zjer-
hard Ludwig Müller geäußerte Verwelıls auf die och 1e] wen1g ausgeschöpften
Möglıchkeıiten eıner Annullierung“ durch eın kirchliches Ehegerichtsverfahren
wirklich eıne ZuULE un: ehrliche Lösung des Problems darstellt, WAaRC ıch be-
zweıteln. Be1 Anwendung der ın der entsprechenden Erklärung angeführ-
Fen Kriıterien („Bereitschaft die Ehe verstehen un! leben, W1e€e die lau-
bensgemeinschaft der Kirche S1e definıiertPastoral für wiederverheiratete Geschiedene  für ihre Bewahrung der alten Traditionen vom Zweiten Vatikanischen Konzil ge-  lobt werden, jene Handlungsweisen zu bedenken, die für Betroffene einen glaub-  würdigen und auch lebbaren Weg in Frieden mit Gott und der Kirche eröffnen  könnten. Immerhin hält das Ökumenismusdekrets des Konzils fest:  „Es darf ... nicht unerwähnt bleiben, daß die Kirchen des Orients von Anfang an einen Schatz besit-  zen, aus dem die Kirche des Abendlandes in den Dingen der Liturgie, in ihrer geistlichen Tradition und  in der rechtlichen Ordnung vielfach geschöpft hat“ (UR 14).  Sind pastorale Lösungen in Sicht?  In der aktuellen öffentlichen Wahrnehmung scheint mir das Thema der pastoralen  Sorge um diese spezielle Gruppe etwas in den Hintergrund geraten zu sein. Viel-  leicht liegt es daran, daß verschiedene Initiativen, auf die noch eingegangen wird, oft  gerade das Gegenteil bei den offiziellen kirchlichen Instanzen bewirkten und heute  viele der betroffenen „Insider“, die das Thema durch Jahre aus eigener Erfahrung  schmerzhaft berührt hat, für sich eine eigene, individuelle Lösung gefunden haben  (sofern sie sich nicht ganz von der Kirche abgewandt haben), die von Vertrauens-  priestern im schon oben angeführten „Forum internum“ auch dementsprechend  gestützt wird.  Ob der von einigen Kanonisten und jüngst auch vom Regensburger Bischof Ger-  hard Ludwig Müller geäußerte Verweis auf die noch viel zu wenig ausgeschöpften  Möglichkeiten einer Annullierung* durch ein kirchliches Ehegerichtsverfahren  wirklich eine gute und ehrliche Lösung des Problems darstellt, wage ich zu be-  zweifeln. Bei strenger Anwendung der in der entsprechenden Erklärung angeführ-  ten Kriterien („Bereitschaft ..., die Ehe zu verstehen und zu leben, wie die Glau-  bensgemeinschaft der Kirche sie definiert ... mangelnde Reife, fehlende äußerer und  innere Freiheit; fehlende Intention, das zu tun, was die Kirche in der Feier der Sa-  kramente vollzieht“) bin ich aus meiner seelsorglichen Praxis überzeugt, daß ein  Großteil der heute geschlossenen katholischen Ehen ungültig ist. Die Frage ist, ob  bei einer starken Ausweitung der Annullierungspraxis nıcht ebenfalls der hohe und  unantastbare Anspruch der Unauflöslichkeit der Ehe letztlich aufgegeben oder we-  nigstens praktisch ausgehöhlt wird.  Außerdem mahnt der Papst jedes Jahr zur feierlichen Eröffnung der Gerichts-  tätigkeit die Eherichter der Rota Romana, in ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit  keine falsche Barmherzigkeit walten zu lassen und sich genau an die kirchlichen  Vorschriften zu halten, damit dadurch nicht der hohe Wert der Unauflöslichkeit der  Ehe, die als „natürliches oder positives göttliches Recht“ einzustufen ist, gefährdet  werde. Selbst der Römische Pontifex, der in der Tat die „Sacra potestas“ hat, habe  keine Vollmacht darüber>.  Trotz einiger verantwortungsbewußter Vorstöße seitens engagierter Seelsorger  5538mangelnde Reıfe, tehlende außerer un!
innere Freiheıt; tehlende Intention, das Cun, W 2asSs die Kırche ın der Feıer der Sa-
kramente vollzieht“) bın ıch A4US meıner seelsorglichen Praxıs überzeugt, da eın
Großteil der heute geschlossenen katholischen Ehen ungültig ISt. Die Frage ist;, ob
be]l einer starken Ausweıtung der Annullierungsprax1s nıcht ebentalls der hohe und
unantastbare Anspruch der Unauflöslichkeit der Ehe letztlich aufgegeben oder
nıgstens praktisch ausgehöhlt wiırd

Außerdem mahnt der Papst jedes Jahr ZAHT tejerlichen Eröffnung der Gerichts-
tätigkeıt dıe Fherichter der Rota Komana, in ıhrer verantwortungsvollen Tätigkeit
keıine alsche Barmherzigkeıt walten lassen un: sıch die kirchlichen
Vorschriften halten, damıt dadurch nıcht der hohe Wert der Unauflöslichkeıit der
Ehe, dıe als „natürliches der posıtıves yöttliches Recht“ einzustufen ist, gefährdet
werde. Selbst der Römische Pontitex, der 1n der Tat die „Sacra potestas” hat, habe
keine Vollmacht darüber?>.

Irotz einıger verantwortungsbewulßster Vorstöße seltens engagıerter Seelsorger
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(Theologen, Priester un! Bischöfe) 1n den etzten 30 Jahren® auf dem Gebiet der
Ehepastoral der besser: 1n der rage der geschiedenen Wiederverheirateten hat
sıch eigentlich auf offizieller kıirchlicher Seıte aum weıterbewegt. In den rO-
mıschen Dokumenten und Stellungnahmen wırd be] aller Dıifferenzierung der
Gründe, die eınem Scheitern einer Ehe tühren können un: be] allem Verständ-
nN1s tür die schmerzliche Sıtuation der Betroffenen immer L1LUTr wıederholt, da: die
Kırche eintach eın Recht habe, gültıg geschlossene Ehen autzulösen (obwohl sS1e CS

1ın ganz bestimmten Ausnahmeftällen immer vemacht hat un: auch heute Lut un
6S daher keinen Umständen elıne kırchlich annehmbare „Lösung” für NWie-
derverheiratete geben könne, solange S1@e gewillt sınd, ıhre aktuelle 7weıtehe als Ehe
1mM vollen Sınn weıterzutühren. Selbst für dıe „Grenztälle, ın denen dıe Ungültigkeıt
der ersten Eheschließung mı1t höchster moralischer Gewißheit teststeht, diese 1aber
AaUuUS tormalen Gründen des Prozeßrechtes un: ohne Schuld der betroffenen Person
Juristisch nıcht bewıiesen werden hnbel  C un!: be] denen ach Auffassung V  - Bı-
schof Müller, dıe Erlaubnis Zr Kommunionempfang SIn der notwendigen Dis-
kretion“ verantıtwortelt werden kann, Aßt das entsprechende römıiısche Dokument?
explızıt keinen Handlungsspielraum

Was aber 1st MmMI1t jenen yläubigen Frauen un! Mannern, die glücklich ın eıner
7zweıten Ehe leben, denen die Zugehörigkeıt AT Gemeinschaft der katholischen
Kırche 1e] bedeutet und für die auch intormelle Lösungen letztlich unbefriedigend
bleiben? Fuür S1e 1St der Ausschlufß AUS der Sakramentsgemeinschaft !” oder VO Amt
eınes Paten eiıne schmerzliche Wunde, die Je ach Anla{ß ımmer wıeder NECU auf-
bricht und zeıitlebens keıine Chance hat heilen. Was nutzt ıhnen die häufig be-

Zusage, da{fß dıie dorge der Kirche S1e un ıhr Seelenheil 11 nıcht aufhört, S1€e
nıcht „exkommunıizıert“ 1mM StırenNg kirchenrechtlichen Sınn siınd und deshalb eifrıg

Gemeıuinde- un!: Gottesdienstleben teilnehmen sollen, WE S1€e doch VO AVOAZ
sentlichen, VO Tisch des Herren, ausgeschlossen bleiben? Mü(flßte nıcht die
Verkündigung und Seelsorge der Kırche Zeugni1s VO  — der zuvorkommenden Liebe
un Barmherzigkeıt (sottes geben? Ist diese Sıtuation wirklıch ausweglos?

Konnen WIr A4AUS dem Schatz der Kıirchen des rıents schöpfen?
Es oxibt eiıne Reihe HME GTCT Publikationen!? verschiedener katholischer Theologen,
die fast alle demselben Ergebnis kommen: Die derzeıt einz1ıge Möglıichkeıit, AUS

dieser Sackgasse herauszukommen, naimliı;ch durch die Anstrengung eines kıirchli-
chen Eheprozesses, 1st ın vielfacher Hinsıcht unbefriedigend. Schon VOIL ber 30
Jahren schlug der damalige Wıener Kirchenrechtler Alexander Dordett VOI, INa

solle die Ehegerichtsbarkeit 1m herkömmlichen Sınn Dahz abschaffen un: durch
eıne Kommuissıon mi1t pastoralen Charakter CLZEN; die sıch nıcht mehr die Re-
eln eınes Streitverfahrens mıiıt allen prozessualen Förmlichkeiten un:! dem dialek-
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tischen Spıel VO Advokaten un!: Ehebandsverteidigern halten mu{fß un!: Entschei-
dungen ın absehbarer eıt herbeitühren könnte 15

Fur viele kommt eın kırchlicher Eheprozefß auch deswegen nıcht 1n Frage; weıl
der vormalıge Ehepartner nıcht bereıit 1St, VOT dem Ehegericht AUSZUSACNH. Diese
Praxıs wiırd auch durch die eıne der andere Retform aum einer grundlegenden
Verbesserung der Sıtuation tühren. Daher meınen diese Autoren übereinstim-
mend sollte doch dıe Praxıs der orthodoxen Kırchen 1n diesem Zusammenhang
eingehender studiert werden, sehen, ob nıcht eın gemeinsames Erbe vorhan-
den ISt, das der katholischen Schwesterkirche 1n dieser schwıerigen pastoralen Ö1-
uatıon helfen könnte. Konkret wırd iımmer häufiger argumentiert, INnan mOoge doch
ernsthaft prüfen, ob dıie römisch-katholische Kirche nıcht ein1ges VO  . der SORC-
nannten Oikonomia-Lehre (Rechtsanwendung gemäfßs Okonomie) der Ostkirchen
autnehmen könnte 14

Mysterıen Sakramente: nıcht Panz dasselbe

Um dıe orthodoxe Rechtsanwendung gemäfß O1konomia leichter verstehen,
scheıint 6S MI1r wichtig, zunächst die Grundlagen des sakramentalen Verständnisses
un! VOI allem dıe Unterschiede 7zwischen (Ost un: West klären. Wenn 11L1all 1mM
christlichen Osten die Sakramente als Mysterıen bezeichnet, macht dieser Unter-
schied 1m Ausdruck, der mehr als 11LUTr eın sprachlich bedingter ist, deutlıich, da: 1n
der Orthodoxıe MIt diesen „geheimnisvollen Zeichen“ der besonderen Liebeszu-
wendung Gottes, eın 1e] weıterer un offener Bedeutungsinhalt verbunden wırd

„Urgrund und Urbild der Sakramentalıität 1st Christus. In ıhm 1st dıie heilıgende und heilende Liebe
(sottes voll sıchtbar, ertahrbar geworden. “ 15

Die Kırche muf{ß sıch deshalb 1n allen ıhren Erscheinungsformen un!: 1n iıhrer gC-
Samfen Selbstdarstellung ımmer wıeder prüfen, ob S1e alles vorlebt, ordnet un:
LUuL,; da{ß S1€e transparent bleibt für das Durchscheinen der yöttliıchen Liebe, die
1n der Menschenfreundlichkeit Chriıstı sıchtbar geworden IST. So steht ZBeispiel
beim Sakrament der Bufße 1n der Ostkirche der Lobpreıs der heilenden Barmher-
zıgkeıt Gottes 1m Mittelpunkt un!: auch die Rolle des Beichtvaters wiırd 1m Un
terschied 7AUBE katholischen Kırche anders vesehen: nıcht die richterliche, sondern
eıne heilende un: therapeutische Funktion 1sSt vorherrschend, W as auch 1n der orm
der deprekativen (fürbiıttenden) Lossprechungsformel TAUE Ausdruck kommt:

„In den demütigen Worten der Absolutionstormeln kommt die Solidarıtät des Priesters mıiı1t dem
Beichtenden ZU ergreiftenden Ausdruck beıide wI1Issen sıch VOLI Ott als Sünder.“ 16

Das Bekenntnıis der Sunden geschieht 1n erster Lıinıe VOT (zOtt selbst; der Priester
1St 11UT Zeuge der Reue. Die SOgENANNLE kırchliche Buße („Epitimie) hat weder
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genugtuenden der wiedergutmachenden Charakter, sondern WITF: d als Therapıe e1-
1165 Heilungsprozesses verstanden.

O1konomı1a eıne Norm kırchlichen Handelns

Nach diesem kurzen Einschub ın das Verständnis der Mysterıen (Sakramente) der
orthodoxen Kıirche scheıint mMI1r die Rechtsanwendung gemäfßs Oı1ıkonomıua, die für
westliche Kanonisten oft eıne DE schwer nachvollziehbare und meılst unannehm-
are ANOrM: des kırchlichen Handelns darstellt!/, leichter verstehbar se1n. Zur
Erklärung des Begritts bringe ıch einıge authentische Auszüge AUS der Vorlage der
Interorthodoxen Vorbereitungskommission für das Grofße un Heılıge Konzıil der
Orthodoxen Kırche!® die 1m Jul: 1971 1m Orthodoxen Zentrum des Okumeni-
schen Patriarchats 1n Chambesy/Gent

„Dıie Kırche hat das Recht und die Pflicht, VO der Okonomie Gebrauch machen und das Heils-
werk Christiı nachzuahmen und WwWI1Ee eiINE Multter gemäißs der Gnade 1ine besondere Liebe und (suüte
zeıgen, WE S1E sıch mMI1t den verschiedenen Schwachheiten und Fehlern der Menschen in ıhrem (Z]äii-

« 19b€l'l und ıhrem Leben als Christen befassen hat

Die Oikonomı1a 1ST die kompetente und RN christlicher Nächstenliebe einsichts-
volle Abweichung VO  z der SCNAUCH un: vollständigen Befolgung (gemäfßs „Akrı-
bie“) des kanoniıischen Rechts. S1e „drückt das lıebevolle Verhalten der Kırche ıhren
Gliedern gegenüber‘ Au  N Sıe 1sSt 1L1LUTr vorläufig und den gegebenen Umständen
entsprechend, nıe ein (sesetz außer Kraft und schafft auch keine( Regeln.
Sıe darf nıcht als Epikie oder als Präzedenztfall mıfßverstanden werden. Deshalb 1St
N auch nıcht möglıch, eiınen SCHAUCHHI, festgesetzten Katalog anzulegen, in welchen
Fällen und in welchem Ausmafß dıe O1konom1a angewendet werden annn Ihr Ziel
1St dıe wırksame Hıltfe ZUgunstien des Heıls der Menschen hne Verschiebung der
dogmatischen Grenzen. S1e annn 1Ur AHaKEl angewendet werden, WEenNn durch krı-
bıe das eıl 44 @}  - Menschen bedroht ware:

„Dıie Okonomie schafft) die SCHAUC und vollständige Befolgung des kanonischen Rechtes nıcht ab, da
die Kırche durch ıhre Liebe und ıhre heiliıgmachende Gnade alles erganzt, W 4S 1mM Leben ıhrer Glieder

CC 297mangelt.“ S1e hat ihren „Ursprung 1M Geilst der Liebe und Barmherzigkeit (Gsottes den Menschen.

In der Textvorlage erd ein Zıtat VO  3 Patriarch Nıkolaus Mystikos VO  = Konstan-
tinopel 901—906; 912-925) angeführt, das Bedeutung un: 7Ziel] der O1konom1a be-
sonders deutlich Z Ausdruck bringt:

„Dıie Okonomie 1St heilschaftfende Herablassung, die den Menschen, der gesündıgt hat, FETLEE indem
S1C eine haltende Hand ausstreckt, die Gestrauchelten aufzurichten, Okonomie 1St eıne Nachahmung
der Liebe (sottes den Menschen.“ 23

Wenn Lauheıt, Gleichgültigkeit oder Süunde AaUuUsS der O1konomı1a erwüchsen, 1St sS1e
unzulässıg.
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Eın kurzer Blick 1n das Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen ze1gt
hıngegen, da mehrftacher Betonung der eigenständıgen Traditionen der mıiıt
Rom verbundenen Ostkirchen ber die grundsätzlıch Gesetzesanwendung gemäfß
O1ı1konomıia eın Wort verloren wird. Insbesondere 1mM Abschnuitt FEherecht schlägt
eindeut1g das westlich-lateinische Kirchenrecht durch, obwohl N ın der Vergangen-
eıt n1ıe eıner Verurteilung ® der orthodoxen Praxıs kam und CS ımmer wıeder
eindeutıige Vorstöße VO unıerten Hierarchen 1n diese Rıchtung vab So plädierte
ZU Beispiel der melkitische Erzbischof Elias Zoghby 1ın 7We]1 Interventionen auf
dem /7weıten Vatiıkanum (29 und dafür, „dafß die VO der orientalı-
schen Kıirche ber Jahrhunderte hinweg entwickelte Iradıtion auch heute VO der
katholischen Kirche wıeder aufgenommen werden sollte“; ebenso der maronuıitische
Patrıarch Paul Piıerre Meouchı be]l der Bischofssynode 18 Oktober 1967 26 AT
enftalls annn 11a1l der Überschrift „Irennung be] bleibendem Eheband“
Ca  S 864 och eınen kleinen Spielraum entdecken, WEenNn CGS heißt

mM Partikularrecht d€l' eigenberechtigten Kırche können auch andere Gründe (für eiıne Ehetrennung,
P.) entsprechend den Sıtten der Völker und den Umständen der Gegenden festgesetzt werden“

Interessanterwelse tindet sıch 1mM etzten Kanon des katholisch-lateinischen (5@e-
setzbuches 1mM Kanon 1/52, eıne Formulierung, die die Heilsdimension
(Oıkonomıua), als oberste Norm der Kıirche anspricht. Im Zusammenhang der Ver-
SCELIZUNG VO Pfarrern heilßt CS OFT wörtlich:

„Beı Versetzungssachen sınd die Vorschritten des Ca  = 1744 anzuwenden, Wahrung der kanonıischen
Billıgkeit und das Heiıl der Seelen “OYT Aungen, das In der Kirche ımmer das oberste (Jesetz sein mu/s („prae
oculıs habıta salute anımarum, JUAaC In Feclesia SUPDICINA SCHIDCL lex NN debet (Hervorhebung .

Das Eheverständnıis ın der Orthodoxı1e

uch die orthodoxe Kıirche bekennt sıch ebenso WwW1e€e die römisch-katholische Zr

Einmaligkeıt un: Unauflöslichkeıit der christlichen FEhe (Mt 1 6), Ja selbst eıne
Wiederheirat be1 Wıitwenschaft wiıderspricht dieser hohen Forderung, die 1mM FEhe-
bund eiıne bleibende Bedeutung ber die Todesgrenze hınaus für dıe Ewigkeıt sıeht.
In der Jubiläumssynode des Russıischen Orthodoxen Episkopats VO August ZO00)
WIFr d 1m Dokument „Grundlagen eiıner Sozialkonzeption  « '2/ 1mM Kapıtel (Fragen
der persönlichen, ftamıliiren und gesellschaftlıchen Sıttliıchkeıt) testgehalten:

„Dıie Kırche esteht auf der lebenslangen Ireue der Ehegatten SOWI1e der Unauflösbarkeıt der ortho-
doxen EhePastoral für wiederverheiratete Geschiedene  Ein kurzer Blick in das Gesetzbuch der katholischen Ostkirchen (CCEO)** zeigt  hingegen, daß trotz mehrfacher Betonung der eigenständigen Traditionen der mit  Rom verbundenen Ostkirchen über die grundsätzlich Gesetzesanwendung gemäß  Oikonomia kein Wort verloren wird. Insbesondere im Abschnitt Eherecht schlägt  eindeutig das westlich-lateinische Kirchenrecht durch, obwohl es in der Vergangen-  heit nie zu einer Verurteilung?® der orthodoxen Praxis kam und es immer wieder  eindeutige Vorstöße von unierten Hierarchen in diese Richtung gab. So plädierte  zum Beispiel der melkitische Erzbischof Elias Zoghby in zwei Interventionen auf  dem Zweiten Vatikanum (29. 9. und 4.10.1965) dafür, „daß die von der orientali-  schen Kirche über Jahrhunderte hinweg entwickelte Tradition auch heute von der  katholischen Kirche wieder aufgenommen werden sollte“; ebenso der maronitische  Patriarch Paul Pierre Meouchi bei der Bischofssynode am 18. Oktober 1967?°. Al-  lenfalls kann man unter der Überschrift „Trennung bei bleibendem Eheband“ unter  can. 864 $ 2 noch einen kleinen Spielraum entdecken, wenn es heißt:  „Im Partikularrecht der eigenberechtigten Kirche können auch andere Gründe (für eine Ehetrennung,  R. P.) entsprechend den Sitten der Völker und den Umständen der Gegenden festgesetzt werden“  Interessanterweise findet sich im letzten Kanon des katholisch-lateinischen Ge-  setzbuches CIC/1983, im Kanon 1752, eine Formulierung, die die Heilsdimension  (Oikonomia), als oberste Norm der Kirche anspricht. Im Zusammenhang der Ver-  setzung von Pfarrern heißt es dort wörtlich:  „Bei Versetzungssachen sind die Vorschriften des can. 1747 anzuwenden, unter Wahrung der kanonischen  Billigkeit und das Heil der Seelen vor Augen, das in der Kirche immer das oberste Gesetz sein muß („prae  oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet)“ (Hervorhebung R. P.).  Das Eheverständnis ın der Orthodoxie  Auch die orthodoxe Kirche bekennt sich ebenso wie die römisch-katholische zur  Einmaligkeit und Unauflöslichkeit der christlichen Ehe (Mt 19, 6), ja selbst eine  Wiederheirat bei Witwenschaft widerspricht dieser hohen Forderung, die im Ehe-  bund eine bleibende Bedeutung über die Todesgrenze hinaus für die Ewigkeit sieht.  In der Jubiläumssynode des Russischen Orthodoxen Episkopats vom August 2000  wird im Dokument „Grundlagen einer Sozialkonzeption“ ? im X. Kapitel (Fragen  der persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Sittlichkeit) festgehalten:  „Die Kirche besteht auf der lebenslangen Treue der Ehegatten sowie der Unauflösbarkeit der ortho-  doxen Ehe. ... Die Ehescheidung wird von der Kirche als Sünde verurteilt, da sie sowohl den Ehegatten  (zumindest einem von ihnen) als auch — und vor allem — den Kindern schweres seelisches Leid zufügt.  Anlaß zu tiefster Sorge liefert die gegenwärtige Lage, in der ein beträchtlicher Teil der Ehen aufgelöst  wird, in erster Linie unter jungen Menschen. Diese Situation ist ein wahrhafte Tragödie für die einzelne  «28  Persönlichkeit und das gesamte Volk.  38 Stimmen 221, 8  537Die Ehescheidung wırd VO der Kirche als Süunde verurteılt, da S1Ce sowohl den Ehegatten
(zumındest eiınem VO  - iıhnen) als auch und VOT allem den Kındern schweres seelisches Leid zufügt.
Anlafß tiefster dorge liefert die gegenwärtıge Lage, ın der eın beträchtlicher Teil der hen aufgelöst
wırd, In ersSter Linıe Jungen Menschen. Diese Sıtuation 1st e1in wahrhatte Tragödıie für die einzelne

CC 28Persönlichkeıit und das ZESAMLE Volk

38 Stimmen ZZI 537/
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Die Kırche sıeht aber auch die Sündhaftigkeit und Gebrechlichkeit des Menschen,
der ımmer wıeder auf das entgegenkommende, 1ebende Erbarmen (sottes angewl1e-
SCI] 1St. Dazu schreıbt der orthodoxe Theologe John Meyendorfft:

„Dıie Ehe als Mysterium, Sakrament, stößt sıch gewils AIl der praktischen Erfahrungsrealıtät der gefal-
lenen Menschheit. So W1€ das Evangelıum selbst steht S1Ce W1€ e1in Ideal VOT uns, das IinNan nıcht erreichen
ann.Rudolf Prokschi  Die Kirche sieht aber auch die Sündhaftigkeit und Gebrechlichkeit des Menschen,  der immer wieder auf das entgegenkommende, liebende Erbarmen Gottes angewie-  sen ist. Dazu schreibt der orthodoxe Theologe John Meyendorff:  „Die Ehe als Mysterium, Sakrament, stößt sich gewiß an der praktischen Erfahrungsrealität der gefal-  lenen Menschheit. So wie das Evangelium selbst steht sie wie ein Ideal vor uns, das man nicht erreichen  kann. ... In einem Sakrament nimmt der Mensch ganz konkret am Geist teil, ohne deswegen aufzuhören,  ganz und immer Mensch zu sein. ... Ein Sakrament ist ein ‚Übergang‘ zum wahren Leben; es ist das Heil  des Menschen. Es ist ein weit geöffnetes Tor zu einer wahren und reinen Menschlichkeit. ... Irrtümer,  Mißverständnisse und bewußte Revolten gegen Gott - also Sünden —- sind möglich, solange der Mensch  in der aktuellen und sichtbaren Existenz der ‚gefallenen Welt‘ lebt. Die Kirche versteht das sehr wohl,  und deshalb wird das in der Ehe geoffenbarte ‚Mysterium“ des Reiches Gottes in orthodoxer Praxis nicht  zu einem Ensemble gesetzlicher Regeln reduziert. Eine richtige Auffassung ist aber nur möglich, und  eine Herablassung angesichts menschlicher Schwäche ist nur gerechtfertigt, wenn man die absolute  Norm der Lehre des Neuen Testamentes akzeptiert, welche die Ehe als ein Sakrament betrachtet.“?  Ehetrennungsgründe in der Orthodoxie  In der orthodoxen Kirche unterscheidet man zwischen den sogenannten Scheidungs-  gründen, die aus der Heıiligen Schrift und der Tradition abgeleitet werden und weitge-  hend übereinstimmend ın allen Landeskirchen anerkannt sind und der Zulassung zu  einer Zweit- bzw. Drittehe. (Eine vierte Eheschließung — auch nach dem Tod des Part-  ners bzw. der Partnerin — ist absolut untersagt.) 1918 hat das Landeskonzil der Russi-  schen Orthodoxen Kirche in der „Erklärung über die Gründe zur Auflösung des von  der Kirche gesegneten Ehebundes“? neben der Unzucht (vgl. Mt 19, 9) sowie dem  Eingehen einer neuen Ehegemeinschaft durch eine der beiden Seiten als weitere  Eheaufhebungsgründe anerkannt: den Abfall von der Orthodoxie, widernatürliche  Laster, die Unfähigkeit zur ehelichen Gemeinschaft, Lepra- oder Syphiliserkrankung,  langanhaltende Verschollenheit, Verurteilung zu einer Strafe, die den Entzug aller Bür-  gerrechte vorsieht, Angriff auf das Leben oder die Gesundheit des Ehepartners oder  der Kinder, Unzucht mit Verwandten, Kuppelei, Ausbeutung einer Zwangslage des  Ehegatten, unheilbare, schwere seelische Krankheit sowie das böswillige Verlassen des  einen Ehepartners durch den anderen. Die Jubiläumssynode der russischen Bischöfe  hat ım August 2000 diesen Katalog noch erweitert „durch Gründe wie Erkrankungen  wie Aids, ärztlich bescheinigte chronische Trunk- oder Drogensucht wie auch die  Durchführung einer Abtreibung durch die Frau ohne Einwilligung des Mannes“3.  Zurecht könnte man von katholischer Seite aufgrund des ausführlichen Katalogs  die kritische Frage stellen, ob bei dieser Liste nicht für (fast) jede Ehe ein Kriterium  gefunden werden kann, um sie aufzuheben und für nicht existent zu erklären. Des-  halb scheint mir auch eine stetige Erweiterung dieser Trennungsgründe nicht der  richtige Weg und eigentlich dem oben ausgeführten Oikonomia-Prinzip nicht voll  gerecht zu werden.  538In eiınem Sakrament nımmt der Mensch Sanz onkret (e1lst teıl, hne deswegen aufzuhören,
Sanz und immer Mensch sSeIN.Rudolf Prokschi  Die Kirche sieht aber auch die Sündhaftigkeit und Gebrechlichkeit des Menschen,  der immer wieder auf das entgegenkommende, liebende Erbarmen Gottes angewie-  sen ist. Dazu schreibt der orthodoxe Theologe John Meyendorff:  „Die Ehe als Mysterium, Sakrament, stößt sich gewiß an der praktischen Erfahrungsrealität der gefal-  lenen Menschheit. So wie das Evangelium selbst steht sie wie ein Ideal vor uns, das man nicht erreichen  kann. ... In einem Sakrament nimmt der Mensch ganz konkret am Geist teil, ohne deswegen aufzuhören,  ganz und immer Mensch zu sein. ... Ein Sakrament ist ein ‚Übergang‘ zum wahren Leben; es ist das Heil  des Menschen. Es ist ein weit geöffnetes Tor zu einer wahren und reinen Menschlichkeit. ... Irrtümer,  Mißverständnisse und bewußte Revolten gegen Gott - also Sünden —- sind möglich, solange der Mensch  in der aktuellen und sichtbaren Existenz der ‚gefallenen Welt‘ lebt. Die Kirche versteht das sehr wohl,  und deshalb wird das in der Ehe geoffenbarte ‚Mysterium“ des Reiches Gottes in orthodoxer Praxis nicht  zu einem Ensemble gesetzlicher Regeln reduziert. Eine richtige Auffassung ist aber nur möglich, und  eine Herablassung angesichts menschlicher Schwäche ist nur gerechtfertigt, wenn man die absolute  Norm der Lehre des Neuen Testamentes akzeptiert, welche die Ehe als ein Sakrament betrachtet.“?  Ehetrennungsgründe in der Orthodoxie  In der orthodoxen Kirche unterscheidet man zwischen den sogenannten Scheidungs-  gründen, die aus der Heıiligen Schrift und der Tradition abgeleitet werden und weitge-  hend übereinstimmend ın allen Landeskirchen anerkannt sind und der Zulassung zu  einer Zweit- bzw. Drittehe. (Eine vierte Eheschließung — auch nach dem Tod des Part-  ners bzw. der Partnerin — ist absolut untersagt.) 1918 hat das Landeskonzil der Russi-  schen Orthodoxen Kirche in der „Erklärung über die Gründe zur Auflösung des von  der Kirche gesegneten Ehebundes“? neben der Unzucht (vgl. Mt 19, 9) sowie dem  Eingehen einer neuen Ehegemeinschaft durch eine der beiden Seiten als weitere  Eheaufhebungsgründe anerkannt: den Abfall von der Orthodoxie, widernatürliche  Laster, die Unfähigkeit zur ehelichen Gemeinschaft, Lepra- oder Syphiliserkrankung,  langanhaltende Verschollenheit, Verurteilung zu einer Strafe, die den Entzug aller Bür-  gerrechte vorsieht, Angriff auf das Leben oder die Gesundheit des Ehepartners oder  der Kinder, Unzucht mit Verwandten, Kuppelei, Ausbeutung einer Zwangslage des  Ehegatten, unheilbare, schwere seelische Krankheit sowie das böswillige Verlassen des  einen Ehepartners durch den anderen. Die Jubiläumssynode der russischen Bischöfe  hat ım August 2000 diesen Katalog noch erweitert „durch Gründe wie Erkrankungen  wie Aids, ärztlich bescheinigte chronische Trunk- oder Drogensucht wie auch die  Durchführung einer Abtreibung durch die Frau ohne Einwilligung des Mannes“3.  Zurecht könnte man von katholischer Seite aufgrund des ausführlichen Katalogs  die kritische Frage stellen, ob bei dieser Liste nicht für (fast) jede Ehe ein Kriterium  gefunden werden kann, um sie aufzuheben und für nicht existent zu erklären. Des-  halb scheint mir auch eine stetige Erweiterung dieser Trennungsgründe nicht der  richtige Weg und eigentlich dem oben ausgeführten Oikonomia-Prinzip nicht voll  gerecht zu werden.  538Eın Sakrament 1St ein ‚Übergang‘ Zzu wahren Leben: 1St das Heil
des Menschen. Es 1St eın weıt geöffnetes Tlor einer wahren und reinen Menschlichkeit.Rudolf Prokschi  Die Kirche sieht aber auch die Sündhaftigkeit und Gebrechlichkeit des Menschen,  der immer wieder auf das entgegenkommende, liebende Erbarmen Gottes angewie-  sen ist. Dazu schreibt der orthodoxe Theologe John Meyendorff:  „Die Ehe als Mysterium, Sakrament, stößt sich gewiß an der praktischen Erfahrungsrealität der gefal-  lenen Menschheit. So wie das Evangelium selbst steht sie wie ein Ideal vor uns, das man nicht erreichen  kann. ... In einem Sakrament nimmt der Mensch ganz konkret am Geist teil, ohne deswegen aufzuhören,  ganz und immer Mensch zu sein. ... Ein Sakrament ist ein ‚Übergang‘ zum wahren Leben; es ist das Heil  des Menschen. Es ist ein weit geöffnetes Tor zu einer wahren und reinen Menschlichkeit. ... Irrtümer,  Mißverständnisse und bewußte Revolten gegen Gott - also Sünden —- sind möglich, solange der Mensch  in der aktuellen und sichtbaren Existenz der ‚gefallenen Welt‘ lebt. Die Kirche versteht das sehr wohl,  und deshalb wird das in der Ehe geoffenbarte ‚Mysterium“ des Reiches Gottes in orthodoxer Praxis nicht  zu einem Ensemble gesetzlicher Regeln reduziert. Eine richtige Auffassung ist aber nur möglich, und  eine Herablassung angesichts menschlicher Schwäche ist nur gerechtfertigt, wenn man die absolute  Norm der Lehre des Neuen Testamentes akzeptiert, welche die Ehe als ein Sakrament betrachtet.“?  Ehetrennungsgründe in der Orthodoxie  In der orthodoxen Kirche unterscheidet man zwischen den sogenannten Scheidungs-  gründen, die aus der Heıiligen Schrift und der Tradition abgeleitet werden und weitge-  hend übereinstimmend ın allen Landeskirchen anerkannt sind und der Zulassung zu  einer Zweit- bzw. Drittehe. (Eine vierte Eheschließung — auch nach dem Tod des Part-  ners bzw. der Partnerin — ist absolut untersagt.) 1918 hat das Landeskonzil der Russi-  schen Orthodoxen Kirche in der „Erklärung über die Gründe zur Auflösung des von  der Kirche gesegneten Ehebundes“? neben der Unzucht (vgl. Mt 19, 9) sowie dem  Eingehen einer neuen Ehegemeinschaft durch eine der beiden Seiten als weitere  Eheaufhebungsgründe anerkannt: den Abfall von der Orthodoxie, widernatürliche  Laster, die Unfähigkeit zur ehelichen Gemeinschaft, Lepra- oder Syphiliserkrankung,  langanhaltende Verschollenheit, Verurteilung zu einer Strafe, die den Entzug aller Bür-  gerrechte vorsieht, Angriff auf das Leben oder die Gesundheit des Ehepartners oder  der Kinder, Unzucht mit Verwandten, Kuppelei, Ausbeutung einer Zwangslage des  Ehegatten, unheilbare, schwere seelische Krankheit sowie das böswillige Verlassen des  einen Ehepartners durch den anderen. Die Jubiläumssynode der russischen Bischöfe  hat ım August 2000 diesen Katalog noch erweitert „durch Gründe wie Erkrankungen  wie Aids, ärztlich bescheinigte chronische Trunk- oder Drogensucht wie auch die  Durchführung einer Abtreibung durch die Frau ohne Einwilligung des Mannes“3.  Zurecht könnte man von katholischer Seite aufgrund des ausführlichen Katalogs  die kritische Frage stellen, ob bei dieser Liste nicht für (fast) jede Ehe ein Kriterium  gefunden werden kann, um sie aufzuheben und für nicht existent zu erklären. Des-  halb scheint mir auch eine stetige Erweiterung dieser Trennungsgründe nicht der  richtige Weg und eigentlich dem oben ausgeführten Oikonomia-Prinzip nicht voll  gerecht zu werden.  538Irrtumer,
Miıfsverständnisse und bewulüßte Revolten Ott Iso Süunden sınd möglıch, solange der Mensch
ın der aktuellen und sıchtbaren Exıstenz der ‚gefallenen Welrt‘ lebt. Die Kirche versteht das cschr wohl,
und eshalb wırd das iın der Ehe geoffenbarte ‚Mysterium' des Reiches (sottes 1n orthodoxer Praxıs nıcht
7 einem Ensemble gesetzlicher Regeln reduziert. Eıne richtige Auffassung 1st aber 11UT möglıch, un!
eiıne Herablassung angesichts menschlicher Schwäche 1st 11UT gerechtfertigt, WE I11all die absolute
Norm der Lehre des Neuen Testamentes akzeptiert, welche die Ehe als eın Sakrament betrachtet.“??

Ehetrennungsgründe in der Orthodoxie

In der orthodoxen Kirche unterscheidet anl zwiıschen den SOZCNANNTEN Scheidungs-
gründen, dıe aus der Heılıgen Schrift und der TIradıtion abgeleitet werden un: weıtge-
hend übereinstiımmend in allen Landeskirchen anerkannt sınd und der Zulassung
eıner / weıt- b7zw. Drittehe. (Eıne vierte Eheschliefßsung auch ach dem Tod des Part-
15 b7zw. der Partnerin 1st absolut untersagt.) 1918 hat das Landeskonzil der Russı-
schen Orthodoxen Kirche der „Erklärung ber die Gründe ZUT Auflösung des VON

der Kırche ZESECYNELECN Ehebundes“ neben der Unzucht (vgl. Mt 19 SOWIEe dem
Eingehen eiıner Ehegemeinschaft durch eine der beiden Seıten als weıtere
Eheaufhebungsgründe anerkannt: den Abhtfall VO der Orthodoxıe, wıdernatürliche
Laster, dıe Unfähigkeit TAHT: ehelichen Gemeinschaft, Lepra- der Syphiliserkrankung,
langanhaltende Verschollenheıt, Verurteilung eıner Strafe, dıe den Entzug aller Bur-
gerrechte vorsıeht, Angrıiff auf das Leben oder dıe Gesundheit des Ehepartners der
der Kınder, Unzucht mi1t Verwandten, Kuppelei, Ausbeutung eiıner Zwangslage des
Ehegatten, unheılbare, schwere seelische Krankheit SOWI1e das böswillıge Verlassen des
eiınen Ehepartners durch den anderen. Dıie Jubiläumssynode der russıschen Bischöfe
hat 1mM August 2000 diesen Katalog och erweıtert „durch Gründe W1e€e Erkrankungen
w1e€e Aıds, arztlich bescheinigte chronısche runk- oder Drogensucht W1€e auch die
Durchführung einer Abtreibung durch die 1a1ı ohne Einwilligung des Mannes“

Zurecht könnte 111a VO katholischer Seıite aufgrund des ausführlichen Katalogs
dıe kritische rage stellen, ob be] dieser Liste nıcht für (fast) jede Ehe eın Krıiteriıum
gefunden werden kann, S1€e aufzuheben und für nıcht ex1Istent erklären. Des-
halb scheıint MIr auch eine stetige Erweıterung dieser Trennungsgründe nıcht der
richtige Weg un: eigentlich dem oben ausgeführten O1ıkonomia-Prinzıip nıcht voll
gerecht werden.
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Zusammenfassung der orthodoxen Posıtion

Es dürfte hinreichend klar geworden se1n, da{fß die orthodoxe Kırche 1n ihrer anO-
nıschen Iradıtion daran testhält, eiıne 7zweıte FEhe mI1t der christlichen Norm Hr
vereinbar halten. ber „Sıe toleriert eiıne solche 1Ur A Herabneigung
der menschlichen Schwäche Kor 7E 9) D Die Kıirche ma{ßt sıch nıcht . eıne Ehe

TENHNECN oder aufzulösen, sondern „die TIrennung erfolgt VO selbst, sobald die
eheliche Verbindung zerstort, die Grundlagen der Ehe 7zwıschen den Ehegatten A S
schwunden ISt;,Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene  Zusammenfassung der orthodoxen Position  Es dürfte hinreichend klar geworden sein, daß die orthodoxe Kirche in ihrer kano-  nischen Tradition daran festhält, eine zweite Ehe mit der christlichen Norm für un-  vereinbar zu halten. Aber: „Sie toleriert eine solche nur aus Herabneigung wegen  der menschlichen Schwäche (1 Kor 7, 9).“ ® Die Kirche maßt sich nicht an, eine Ehe  zu trennen oder aufzulösen, sondern „die Trennung erfolgt von selbst, sobald die  eheliche Verbindung zerstört, die Grundlagen der Ehe zwischen den Ehegatten ge-  schwunden ist, ... sobald die Ehe nicht mehr besteht. Die betreffende kirchliche  Obrigkeit trennt also nicht, sondern stellt nur in gesetzlicher Form die Tatsache  fest, daß eine gesetzliche Ehe ihrer Grundlage verlustig wurde, sonach durch Gott  selbst getrennt seı.“ »  Die Kirche weiß sich sowohl dem göttlichen Gebot der Unauflöslichkeit als auch  der Sorge um den Sünder verpflichtet und versucht, gemäß eines tiefen soteriologi-  schen Grundverständnisses, die in ihrer Ehe gescheiterten Menschen nicht fallen zu  lassen, sondern ihnen eine neue Heilschance zu eröffnen. So betont das schon oben  zitierte Dokument der russischen Orthodoxie:  „Die Kirche unterstützt in keiner Weise zweite Ehen. Gleichwohl darf der schuldlose Ehegatte gemäß  kanonischem Recht nach der legalen kirchlichen Ehescheidung eine zweite Ehe eingehen. Personen, de-  ren erste Ehe aufgrund eigenen Verschuldens gescheitert ist und aufgelöst wurde, dürfen nur dann in eine  «34  zweite Ehe eintreten, wenn sie reuig sind und nach kanonischen Regeln auferlegte Kirchenbuße tun.  In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, daß der Heilige Synod der  Russischen Orthodoxen Kirche 1998 in einer Erklärung diejenigen Geistlichen ver-  urteilt hat, die „ihren geistlichen Kindern die Zustimmung zu einer zweiten Ehe un-  ter Verweis auf eine vermeintliche Verurteilung durch die Kirche versagen oder den  Ehepaaren die Scheidung in Fällen verweigern, in denen das Eheleben für beide  Ehegatten nicht mehr zumutbar ist  C 35‚  „Öffnungsklauseln“ aus der Sicht eines Dogmatikers und eines Kanonikers  Kardinal Joseph Ratzinger hat vor über 30 Jahren als Professor in Regensburg auf  einer Tagung der Katholischen Akademie in Bayern unter dem Thema „Ehe —  Wirklichkeit und Norm“ in seinem Referat in den Schlußthesen eine „Öffnungs-  klausel“ bezüglich der Zulassung von geschiedenen Wiederverheirateten zu den Sa-  kramenten geäußert, auf die in vielen nachfolgenden Publikationen zu diesem  Thema positiv reagiert wurde und die — wenn auch nicht explizit ausgesprochen —  in Richtung Oikonomia weist:  „So kann sie (die Kirche, R. P.) in klaren Notsituationen begrenzte Ausnahmen zur Vermeidung von noch  Schlimmerem zulassen. Kriterien solchen Handelns müßten sein: Ein Tun ‚gegen das, was geschrieben steht‘,  559  38sobald die Ehe nıcht mehr besteht. Die betreffende kırchliche
Obrigkeıt (LEeNTIE also nıcht, sondern stellt 11LUTr ın gesetzlicher orm die Tatsache
test, da eıne gesetzliche Ehe ıhrer Grundlage verlustig wurde, sonach durch (sott
selbst se1  CC

Die Kırche weı{(ß sıch sowohl dem gyöttlichen Gebot der Unauflöslichkeit als auch
der dorge den Sunder verpflichtet und versucht, vemäifßs eınes tietfen soter10log1-
schen Grundverständnisses, die 1n ıhrer Ehe gescheiterten Menschen nıcht fallen
lassen, sondern ıhnen eıne CI Heilschance eröffnen. So betont das schon oben
zıtierte Dokument der russischen Orthodoxıie:

„Die Kırche unterstutzt in keıner Weiıse 7zwelıte Ehen Gleichwohl dart der schuldlose Ehegatte gemäls
kanonıschem Recht ach der legalen kırchlichen Ehescheidung elıne 7zwelıte Ehe eingehen. Personen, de-
rTenN Ehe aufgrund eıgenen Verschuldens gescheitert 1st und aufgelöst wurde, dürten L1UTr ann 1n eıne

34zweıte Fhe eintreten, WE S1C reu1g sınd und ach kanonischen Regeln auferlegte Kirchenbufße un

In diesem Zusammenhang wırd darauf hingewlesen, da{ß der Heılıge Synod der
Russischen Orthodoxen Kırche 1998 1n eiıner Erklärung diejenıgen Geistlichen VeI=-

urteılt hat, die „ıhren geistlichen Kındern dıe Zustimmung eıner 7zweıten Ehe
ter VerwelIls auf eıne vermeıntlıiche Verurteilung durch die Kırche der den
Ehepaaren dıe Scheidung 1n Fällen verweıgern, 1n denen das Fheleben für beide
Ehegatten nıcht mehr zumutbar 1St 55

„Offnungsklauseln“ AUS der Sıcht eınes Dogmatikers un: eiınes Kanonikers

Kardınal Joseph Ratzınger hat VOT ber 210 Jahren als Professor 1n Regensburg auf
eiıner Tagung der Katholischen Akademıe in Bayern dem Thema „Ehe
Wıirklichkeit und Norm“ in seinem Referat 1n den Schlufßthesen eıne „Offnungs-
klausel“ bezüglıch der Zulassung VO geschıiedenen Wiederverheıirateten den Sa-
kramenten geaußert, auf die in vielen nachfolgenden Publikationen diesem
Thema pOsI1t1Vv reagıert wurde und die WEECN auch nıcht explizıt ausgesprochen
1n Rıchtung O1konomı1a welst:

„50 ann S1Ee dle Kirche, P 1n klaren otsıtuatiıonen begrenzte Ausnahmen ZUrTr Vermeidung VO  ; och
Schlimmerem zulassen. Krıiıterien solchen Handelns müfsten se1n: Eın Iun SCHCIL das, W as geschrıeben steht‘,

539



Rudolf Prokschi

tindet seine Grenze darın, da{fß nıcht die Grundtorm selbst iın Frage stellen dart, VO der die Kirche lebt.
Es ISt also den Charakter der Ausnahmeregelung und der Hıiıltfe 1n dringlicher Not gebunden Wo eıne

Ehe selt langem und 1n eiıner tür heide Seiten ırreparablen Weiıse zerbrochen Ist; umgekehrt eine her-
ach eingegangene 7zweıte Ehe sıch ber einen längeren Zeıitraum hın als eine sıttliche Realıität bewährt hat
und MI1t dem Geist des Glaubens, besonders uch in der Erziehung der Kinder, ertüllt worden 1St (SO dafß die
Zerstörung dieser 7zweıten FEhe e1InNe sittliche Gröfße zerstoren und moralischen Schaden anrıchten würde),
da sollte aut einem aufßergerichtlichen Weg auf das Zeugn1s des Pfarrers und VO  — Gemeindegliedern hın die
Zulassung der In einer solchen 7zweıten Fhe Lebenden Zzur Kommunion gewährt werden.“ 36

Etwas spater heißt 6S

„Die Ehe ıst SaC  TU  9 S1C steht In der unauthebbaren Grundtorm der entschiedenen Entschei-
dung. ber 1eSs chlief(st nıcht auUs, da die Kommunijongemeinschaft der Kırche auch jene Menschen
„die diese Lehre und dieses Lebensprinzip anerkennen, aber in einer Notsituation besonderer
Art stehen, 1ın der S1E der vollen Gemeinschatt mMI1t dem Leib des Herrn besonders bedürfen.“ 37

Der ftrühere Würzburger Kırchenrechtler Rudolt Weigand stellt Ende seıner
Abschiedsvorlesung 1m Julı 1997 (knapp eın Jahr VOT seinem plötzlichen Tod gleich-
SAa als Vermächtnis gehalten) test, da{ß „eıne Änderung der Diszıplın bezüglich
der gescheıiterten Ehen für möglıch und hilfreich (hält) Grundlegende Vorausset-
ZUNg für eıne solche Rechtsänderung 1ST die Unterscheidung der sıttlichen
Pflicht, vemäaißs der Weıisung Jesu die FEinheit der Ehe wahren, und der Ausgestal-
Lung der Rechtsordnung un!: ihrer Handhabung 1n der kırchlichen Disziplin.“ 38 Es
geht also eine Entkoppelung des eindeutiıgen sıttlıchen Auftrags Jesu VO  z eıner
„Vorstellung VO einem objektiv un!: ontisch gedachten weıterbestehenden FEhe-
band das 7zusätzlich mı1t dem sakramentalen Charakter verbunden un ZEWI1S-
sermaflen total als yöttliches Recht angesehen wırd“>? und für eın menschliches
Versagen keinen Handlungsspielraum mehr bietet:

„Die Kirche könnte ach ogründlıcher Prüfung des Einzeltalles 1n eiınem entsprechenden Verfahren
teststellen, da{fß die Ehe personal endgültig gescheitert ISst;, und zugleich die bisher bestehenden Rechts-
tolgen (evtl. gew1ssen Auflagen) autheben und mındestens für den unschuldigen 'eıl b7zw. für beide
ach entsprechender Buße eine ecurc Eheschliefßung gestatten. “ 4()

Zur heutigen Praxıs 1n einıgen orthodoxen Ländern

Leider 1St die oft sehr divergierende Praxıs in den einzelnen autokephalen orthodo-
XC Landeskirchen 1n dieser Frage gerade nıcht7 angelan, die Verantwortungs-
trager In der romiısch-katholischen Kırche VO der Rıchtigkeit der orthodoxen Pa-
stora|l überzeugen. Josef Prader monıl1ert zurecht, da{ß die Praxıs der orthodoxen
Kirchen, W1€ S1e sıch 1mM 7zweıten Jahrtausend entwickelt hat und heute gepflegt
wiırd, nıcht einfachhin Z Vorbildswerden annn

‚Durch die inftormelle UÜbernahme der staatlıchen Scheidung und die Zulassung Geschiedener AL

kırchlichen IrauungRudolf Prokschi  findet seine Grenze darin, daß es nicht die Grundform selbst in Frage stellen darf, von der die Kirche lebt.  Es ist also an den Charakter der Ausnahmeregelung und der Hilfe in dringlicher Not gebunden —... Wo eine  erste Ehe seit langem und in einer für bezde Seiten irreparablen Weise zerbrochen ist; wo umgekehrt eine her-  nach eingegangene zweite Ehe sich über einen längeren Zeitraum hin als eine sittliche Realität bewährt hat  und mit dem Geist des Glaubens, besonders auch in der Erziehung der Kinder, erfüllt worden ist (so daß die  Zerstörung dieser zweiten Ehe eine sittliche Größe zerstören und moralischen Schaden anrichten würde),  da sollte auf einem außergerichtlichen Weg auf das Zeugnis des Pfarrers und von Gemeindegliedern hin die  Zulassung der in einer solchen zweiten Ehe Lebenden zur Kommunion gewährt werden.“ %®  Etwas später heißt es:  „Die Ehe zst sacramentum, sie steht in der unaufhebbaren Grundform der entschiedenen Entschei-  dung. Aber dies schließt nicht aus, daß die Kommuniongemeinschaft der Kirche auch jene Menschen  umspannt, die diese Lehre und dieses Lebensprinzip anerkennen, aber in einer Notsituation besonderer  Art stehen, in der sie der vollen Gemeinschaft mit dem Leib des Herrn besonders bedürfen.“ 7  Der frühere Würzburger Kirchenrechtler Rudolf Weigand stellt am Ende seiner  Abschiedsvorlesung im Juli 1997 (knapp ein Jahr vor seinem plötzlichen Tod gleich-  sam als Vermächtnis gehalten) fest, daß er „eine Änderung der Disziplin bezüglich  der gescheiterten Ehen für möglich und hilfreich (hält). Grundlegende Vorausset-  zung für eine solche Rechtsänderung ist ... die Unterscheidung der sittlichen  Pflicht, gemäß der Weisung Jesu die Einheit der Ehe zu wahren, und der Ausgestal-  tung der Rechtsordnung und ihrer Handhabung in der kirchlichen Disziplin.“ ® Es  geht also um eine Entkoppelung des eindeutigen sittlichen Auftrags Jesu von einer  „Vorstellung von einem objektiv und ontisch gedachten weiterbestehenden Ehe-  band ..., das zusätzlich mit dem sakramentalen Charakter verbunden und gewis-  sermaßen total als göttliches Recht angesehen wird“? und für ein menschliches  Versagen keinen Handlungsspielraum mehr bietet:  „Die Kirche könnte nach gründlicher Prüfung des Einzelfalles in einem entsprechenden Verfahren  feststellen, daß die Ehe personal endgültig gescheitert ist, und zugleich die bisher bestehenden Rechts-  folgen (evtl. unter gewissen Auflagen) aufheben und mindestens für den unschuldigen Teil bzw. für beide  nach entsprechender Buße eine neue Eheschließung gestatten.“ *°  Zur heutigen Praxis ın einigen orthodoxen Ländern  Leider ist die oft sehr divergierende Praxis in den einzelnen autokephalen orthodo-  xen Landeskirchen in dieser Frage gerade nicht dazu angetan, die Verantwortungs-  träger ın der römisch-katholischen Kirche von der Richtigkeit der orthodoxen Pa-  storal zu überzeugen. Josef Prader moniert zurecht, daß die Praxis der orthodoxen  Kirchen, wie sie sich ım zweiten Jahrtausend entwickelt hat und heute gepflegt  wird, nicht einfachhin zum Vorbild genommen werden kann:  „Durch die informelle Übernahme der staatlichen Scheidung und die Zulassung Geschiedener zur  kirchlichen Trauung ... wird der pastorale Grundsatz der oikonomia, wie er von den Vätern und in der  540wırd der pastorale Grundsatz der o1ıkonomia;, w1e VO  3 den Vatern und 1ın der
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alten Tradıtion gehandhabt wurde, se1nes Sınnes eraubt und werden dıe eigentlichen Grundlagen der
Kirche untergraben.“

Vieltfach klagen selbst orthodoxe Bischöfe und Theologen ber dıe ach ıhrer
Meınung oft sehr laxe und undıiftferenzierte Vorgangsweıse 1n Zusammenhang mıt
kırchlichen Ehetrennungen und Wiıederverheiratungen. Zur Ilustration möchte ıch
urz VO  } der pastoralen Praxıs dreıier Länder MmMI1t überwıegend orthodoxer Bevöl-
kerung (Griechenland, Rumänıen un! Rufsland) berichten, in denen ıch in Jüngster
e1ıt persönliche Erkundigungen eingeholt habe, die jedoch keinen Anspruch aut
Allgemeingültigkeit erheben wollen:

Zur Sıtuation in Griechenland: Durch die schwierige wiırtschaftliche Sıtuation
bedingt, streben ın Griechenland fast alle Frauen eıne gediegene Berufsausbildung
d dıe S1e auch 1ın ıhrem spateren Leben 1n eıner entsprechenden beruflichen Tätıg-
eıt ausüben wollen. Das Zusammenleben ohne kırchliche Eheschließung 1St 1m
äandlıch überschaubaren Raum, der Z eı1l och sehr tradıtionell orthodox A S
pragt 1St, eher verpont. Aufgrund des soz1alen Drucks der Famılien, wırd 1m Un-
terschied Deutschland der Osterreich 1n relatıv Jungen Jahren (zıval und
kırchlich) geheiratet, W as mMI1t eiınem oroßen est un 1e] Brauchtum verbunden 1St.
Oft sınd solche „Jungen” Ehen den verschıiedenen Herausforderungen des alltäglı-
chen Lebens (Vereinbarkeıt VO Beruf un Famılie £ür beide Partner) nıcht 20
wachsen, da{fß G6s leicht Konflikten kommt, die nıcht selten eıner Scheidung
tühren. Die offizielle Statistik Griechenlands weIlst eıne relatıv hohe, VO Jahr
Jahr steigende Scheidungsrate auft Da die Kirche VO Griechenland sıch vertrag-
iıch verpflichtet hat, alle staatlıchen Rechtsentscheidungen auch kırchlich ak-
zeptieren, mu{fl S1€e sıch auch den zivilrechtlichen Ehescheidungen anschließen ®.
Das heißt 1m Klartext: Ile 71v1] Geschiedenen werden gemäißs Oijkonomia eıner
7Zweitehe 1m kırchlichen Bereich hne eingehende Prüfung der Umstände, die VT

Irennung der ersten Verbindung führten, \VA@) Bischof zugelassen. Häufig wiırd die
7zweıte Eheschliefsung ohne Unterschied eıner ersten Irauung, also mıt ejerli-
cher Krönung und allen anderen Rıten vollzogen, W AS 1mM rundSden al-
ten ostkirchlichen Rechtsvorschriften widerspricht:

„Die alte kırchliche Strenge xab ıhr Mifsfallen der geringen Enthaltsamkeit, welche die ZU[1 7zweıten
Ehe schreıitenden Ehegatten den Tag legen, adurch kund, da{fß s1e die Bekränzung derselben und da-
mıiıt die Eınsegnung des Verlöbnisses und der Ehe überhaupt untersagte. Denn, da der Kranz das 5Sym-
bol des Si1eges über die Leidenschaft und das Zeichen der jungfräulichen Tugend se1ın sollte, schiıen
unzıemliıch, ıh dort ertheılen, das Gegentheıil stattfand, und überdies der be1 der erstien FEhe

44vorgeschriebene Genufß des Abendmahles für einıge eıt kirchlich untersagt W al.

In Rumänıen 1St ach dem Ende des kommunistischen Regimes un: der polı-
tischen Wende die Anzahl der Ehescheidungen sprunghaft angestiegen. Wenn ein
aar eıne kırchliche Eheschliefßßung anstrebt, bei.dem schon ein Partner kirchlich
verheiratet WAal, prüft zunächst der zuständıge Pftarrer die vorliegenden Fakten (Wer
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die Ehepartner? Wıe lange S$1Ce verheiratet? Wıe lang liegt die Scheidung
zurück? ertorderlich ISTt mındestens eın Jahr) un übermuittelt den Akt dem
ständıgen Biıschof, der ann die kırchliche Irennung der ETSTEN FEhe ausspricht un
die Erlaubnıiıs für eıne 7 weıitehe oibt. In der Rumänischen Orthodoxen Kırche 1St
beim Rıtus der 7 weıtehe auch ımmer eiInNne Kronung vorgesehen mıt der Begrün-
dung, da{fß CS 1n der Praxıs meılstens für eınen der beiden Partner die Ehe sel
Denn wiırd argumentiert 6S se1 pastoral sinnvoller, den geschiedenen Partner
„emporzuheben“, ANSTALTt den, der 7A8 ersten Mal heiratet, „hinunterzudrücken“

uch in Rufßland und Weißrufsland wenden sıch Personen, die bereıts längere
eıt zıvıl geschieden sınd un: eiıne 7zweıte kırchliche Ehe eingehen wollen, den
zuständıgen Ortsbischof (oder einen beauftragten Vikarbischof). Grundsätzlich
geht Ianl ın solchen Fällen davon aus, da: das Fheband der ersten Ehe „gestötrben“,
also nıcht mehr vorhanden ist;, weı]l alle Versöhnungsversuche gescheitert sınd Di1e

Ehe wırd also VO Bischof nıcht rFENNL, sondern eiıntach für nıcht ex1istent
erklärt. Nach dem Prinzıp der O1konomi1a wird normalerweıs Berücksichti-
SUunNns der Lebensumstände eıne 7weıtehe erlaubt. Welcher Rıtus konkret be1 eıner
zweıten kirchlichen Eheschließung (mıt oder ohne tejerliche Krönung)
LLLEIN wırd, hangt VO jeweıligen Priester ab Ahnlich W1€ in Rumänıien WIr d me1-

annn eiıne Krönung VOrSCHOTMMINCIL, WE eıner der beiden Partner be] diesem
Anlafß seilne Ehe schliefßt. Leıider, wurde mehrtach beklagt, xibt E VO  e}

kırchlicher Seıite och aum eıne eingehende Ehevorbereıtung, W asSs als echter Man-
ve] empfunden wiırd

Schlußthesen

Gewi( wiırd I1a dıe orthodoxe Praxıs 1m Umgang mMi1t den in der ersten Ehe (5@e-
scheıterten nıcht eintach übernehmen können, ohne S1Ce eingehend eiıner kritischen
Prüfung unterziehen und auf eıne ylaubwürdige Umsetzung 1mM konkreten Le-
ben der Kırche achten. Be1 allem Bemühen WITF: d S® N1€e eıne „Ideallösung“ 1n die-
SC Bereich geben, weıl der Mensch als Abbild (sottes geschaffen ımmer auch
Süunder un!: Versager bleıibt. Gewi(ß darf dıe Kırche N1ıe eiınem vorherrschenden e1it-
gelst billıg ıhre VWerte und Grundsätze optern. Irotzdem könnte INa 1m Blick aut
das He der Seelen“ und 1m Sınn der Okumene A4US den oben ausgeführten
Grundsätzen einıge Leitlinien für eıne gemeInsame zukünftige Ehepastoral 1ablei-
tcN; die ıch abschließend thesenartıg vorstellen moöchte:

[)as Mysteriıum (Sakrament) der FEhe 7zwischen Mann und Al als Abbild der
Liebe (sottes seinem olk un: der Liebe Christı seıner Kirche 1STt seınem
ZaNnzZCh Wesen ach auf Einmaligkeıt, Eıinzigartigkeit un!: Unauflöslichkeit aNgC-
legt. Um dıe Größe un:! Bedeutung eınes solchen Lebensbundes begreıten,
braucht 6S eınen längeren Prozef( eiıner gediegenen, umtassenden un spirituell fun-
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dierten Ehevorbereıitung durch zuL ausgebildete Fachleute. Vielleicht mufste 111all

überlegen, in welcher orm eıne unaufdrıingliche und behutsame Begleitung Junger
Paare (eventuell Weıiterführung des Eheseminars, Bıldung VO Ehepaar-Runden)
ber den Tag der Hochzeit hınaus sinnvoll un!: praktisch durchführbar ware,
die ersten autkommenden Konflikte un Krıisen gemeiınsam besser bestehen
können, och bevor sıch dıe Fronten verhärtet haben, da{fß auch dıe besten FEhe-
berater nıchts mehr ausrichten können.

Die heutigen Ehegerichte könnten ın pastorale Kommuissıonen umgewandelt
werden, denen neben Seelsorgern un!: Juristen, VOT allem auch Ehetherapeuten mıt

psychologischer Ausbildung angehören muüflÖten. In den Gesprächen mı1t den
Betroffenen sollte G zunächst einmal das Aufarbeıiten der „Scherben“ der ZeT1-

brochenen Beziehung gehen: Wıe 1ST heute me1lne Beziehung meınem ehemalıgen
Partner? Wıe stehe 1C HÜHSETCI gemeiınsamen Kıindern? Wıe ıch für s1e ?
Kann ıch der rechtlichen Klärung des ehemals gemeınsamen Besıtzes innerlich
stıiımmen? Es geht eiıne Aussöhnung mı1t meıner konkreten Lebensgeschichte,
mıt MI1r selbst un mı1t meınem rüheren Lebenspartner dem lıebenden Blick
Gottes. Wenn auch Narben zurückbleıiben, darf sıch der 1n seiner Ehe Geschei-

doch auch der erbarmenden Liebe (sottes gzewin5 se1n.
Vermutlich wırd dieser Weg der inneren Heılung einen längeren Prozefß 1n A

spruch nehmen, der auch eıner gewıssen ınneren Läuterung un! eıner heilen-
den Reue ftühren könnte, wobel 1ın dieser eıt (der Buße) eıne befristete und gul
t1vierte Zurückhaltung 1im Empfang der Eucharistıe durchaus sinnvoll ware.

ST ach eiınem solchen Heilungsprozefß könnte 1111l eıne kırchliche degens-
teıer für eıne 7 weıitehe 1NSs Auge fassen, dıe sehr ohl die TIreue der beiden Partner
7zueinander 1ın den Mittelpunkt der Feıier stellt un (sottes degen un!: Hıiıltfe ın
diesem Bündnıis bıttet, aber deutlich schlichter als eıne fejerliche Irauung gestaltet
se1n müfte. Hıer ware CS sinnvoll, FElemente AUS dem Rıtus der Zweitehe (Bußge-
bete) aus der orthodoxen Kırche teilweıse übernehmen.

Mıt dieser Segensteier, der öffentlichen Dokumentatıon der Verbindung
1in der Gemeıinde VOT dem Priester, sollte das DE MI1t Gott un der Kirche versöhnt,
auch wıeder m1t allen Rechten un Pflichten ausgestattet werden: uneingeschränk-
ter Zugang den Sakramenten, Möglichkeıit der UÜbernahme eines Patenamtes,
Mitgliedschaft 1m Pfarrgemeinderat USW.

NM  GEN

S0 die otfizielle Begründung der Nichtzulassung ZU Kommunion ın Canon 915 vgl. Aazu CO  > 5/4, 4“

bezüglıch der Nichtzulassung ZU Patenamt. Natürlich wurden diese Formulierungen 1ın dem sehr emotıional geführ-
ten Gespräch nıcht zıtlert.
Vgl Schreiben der Glaubenskongregation VO: 14  O 994 die Bischöte der ath. Kırche ber den Kommunion-

empfang VO. wiederverheıirateten geschiedenen Gläubigen, Nr.
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